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8. Oktober 2020 
 

 

An die Mitglieder  

des Landesverbandes vhs NRW  

 

    

 

Antrag auf Satzungsänderung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Auftrag des Vorstandes des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRW e. V. stelle ich 

hiermit nach § 19 Absatz 1 der zurzeit gültigen Satzung einen Antrag auf Änderung der Satzung 

des Landesverbandes. 

 

Die aktuelle Satzung des Landesverbandes soll durch eine neue Satzung ersetzt werden. In der 

Anlage finden sich der Entwurf der neuen Satzung sowie eine Synopse der aktuellen und der 

neuen Fassung. 

 

Erläuterung: 

Grundlage der Arbeit des Verbandes als eingetragenem Verein ist seine Satzung. Diese ist zwar 

in einzelnen Punkten mehrfach angepasst worden, aber im Grundsatz unverändert. Damit bietet 

sie nicht mehr die Voraussetzungen für eine effektive und effiziente Verbandsarbeit unter den 

aktuellen und zukünftigen Anforderungen an Geschwindigkeit und Organisationsgrad. 

 

Mit der jetzigen Organisation der Geschäftsstelle können die Erwartungen der Vereinsmitglieder, 

aber auch der Landesregierung und anderer Partner auf kompetente und schnelle Aufgabener-

ledigung nicht erfüllt werden.  
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Für die kritische Analyse der zurzeit gültigen Satzung und der Geschäftsordnung hat der Landes-

verband vhs NRW eine Beratungsagentur hinzugezogen. Diese hat unter Einbeziehung der ver-

schiedenen Gremien des Verbandes in einem mehrstufigen, transparenten Verfahren eine neue 

Satzung für den Landesverband entwickelt, welche höhere Flexibilität bei gleichbleibender Kon-

trolle sowie eine sinnvollere Verteilung der Verantwortlichkeiten sicherstellen soll.  

 

Die neue Satzung sieht als zentrales Element die Umwandlung der bisherigen Verbandsdirektion 

in einen zwei- bis dreiköpfigen hauptamtlichen Vorstand in der Geschäftsstelle vor, welcher der 

Kontrolle eines ehrenamtlichen Aufsichtsrats innerhalb eines größeren, diesen umfassenden Prä-

sidiums unterliegt. In Letzterem sind Vertreter*innen aller Interessengruppen – wie der regionalen 

Bezirksarbeitsgemeinschaften, der kommunalen Spitzenverbände und der politischen Parteien – 

versammelt.  

 

Im Namen des Vorstands bitte ich die Mitgliederversammlung, auf ihrer Sitzung am 9. Dezember 

2020 in Duisburg die neue Satzung zu beschließen. 

 

Mit freundlichen Grüßen     

 
Klaus Hebborn 

Vorsitzender 

 

 

Anlagen: 

 Entwurf der neuen Satzung (Stand: 8. Oktober 2020) 

 Synopse der neuen und der alten Satzung 

 Organigramm zum Satzungsentwurf 
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Mitgliederversammlung
über 100 Mitglieder

tagt i.d.R jährlich

Grundsatzfragen, Wahlen

Präsidium
19 Mitglieder (5 BAG-Vorsitzende, 3 Vertreter Spitzenverbände,

bis 4 kooptierte Landtagsabgeordnete,

6 weitere Personen – darunter Präsident*in und 2 Stellvertretungen,

1 für Diversity zuständige Person)

tagt 2 mal jährlich

strategische Entscheidungen, Überwachung Aufsichtsrat

             ↑ Vorsitz

Präsident*in
und zwei Stellvertretungen

Leitung Mitgliederversammlung, Präsidium und i.d.R. Aufsichtsrat

                     ↓ i.d.R. Vorsitz

Aufsichtsrat
5 Präsidiumsmitglieder und ggf. 2 kooptierte Mitglieder

(i.d.R. Präsident*in, zwei Stellvertretungen des*der Präsident*in,

möglichst 2 BAG-Vorsitzende)

tagt i.d.R. 4 mal jährlich

Berufung und Überwachung Vorstand, wesentliche operative Entscheidungen

Ausschüsse (fakultativ)
des Präsidiums/Aufsichtsrats

je 3-5 Präsidiumsmitglieder

ggf. bis 2 ExpertInnen

tagen nach Bedarf

Beratung und

Beschlussvorbereitung

wählt

beruft

Vorstand
2 (bis 3) Personen

tagt i.d.R. monatlich

operatives Geschäft,

Leitung der Geschäftsstelle

Kommissionen
Berufung auch durch Vorstand 

variable Anzahl ExpertInnen

tagen nach Bedarf

Beratung des Vorstands

und weiterer Vereinsorgane,

Vertreter*in als Gast in Präsidium

Prüfungsausschuss
(fakultativ), 2 bis 5 Personen

Prüfung der Tätigkeit

der Vereinsorgane
beruft

Organigramm
zum Satzungsentwurf Stand 5. Oktober 2020

Landesverband der Volkshochschulen von NRW e.V.

5 Bezirksarbeits-

gemeinschaften
regionale Vernetzung

wählen 5 Vorsitzende

entsenden




